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Neues helvetisches T a g b l a t t.

Heraasgegeben von Escher und Usteri, Mitgl. der gcsezg. Räthe.

Band !I. ^ro- LXXll. Bern, den ZV. Dec. 1799. (lc>. Nivose Vlik.)

G e s e z g e b u n g.

Nachfolgende zwei Beschlüsse hat der Senat
in der geschlossenen Sitzung vom iZten
Dezember angenommen.

I.
Bern, den sy. Wintecm.

In Erwägung, daß sich bei der Ausführung
des Gesetzes vom roten Wintermonat 1798,
wegen der Loskaufung und Erhebung der Feu-
dal-Lasten, verschiedene Schwierigkeiten erzeig-
ten, welche den Fortgang dieses Geschäfts
hemmten;

In Erwägung der Pflicht und Nothwendig-
keit, die Pfarrer und ander« angestellt« Geist-
liche einmal aus ihrem drückenden Mangel
herauszureißen, und ihnen sobald möglich bei-
zuspringen;

In Erwägung, daß der Ertrag der zwei ver-
fallenen Jahrzinse am füglichsien zur Bezahlung
der Geistlichen verwendet werden kann;

Hat der große Rath beschlossen:
1. Das Vollziehungs - Direktorium ist beauf-

tragt, die beiden auf den iten Jänner 1799,
und iten Jänner i8c>° verfallenen, und ver-
fallenden Zinsen der Loskauf-Kapitalien von
Grundzinsen zu erheben.

2. Als Grundlage der Berechnung eines jeden
dieser Zinse werden drei Viertel des ehemals
jährlich bezalten Grundzinses, oder für beide
zusammen, ein und ein halbesmal der Werch
dieses entrichteten Grundzinses angenommen
Diejenigen, welche den Bodenzins für das
^ahr 1798 abgetragen haben, bezahlen nur
einen Halden ehemaligen Bodenzins.

Z. Die Zinse der ehemals in Naturprodukten
bezahlten Grundzinse können in eben densel-
den Naturprodukten von gleicher Qualität,
oder aber in baarcm Geld entrichtet werden.

4. Da, die Zlllspflichtigen die Bezahlung

in Geld, derjenigen in Naturprodukten vor-
ziehen, werden diese leztern nach dem Mit-
telpreis von den Jahren 1775 inclusive bis
1789 exclusive von der Verwaltungskammer
gewürdigt.

5) Zu diesem Ende wird die Verwaltungs-
-kammer jedes Kantons eine Tabelle der
-Preise aller derjenigen Naturprodukte, in
welchen ehemals die Grundzinse entrichtet
wurden, entwerfen und öffentlich bekannt
machen.

ö. Die Bezahlung dieser zwey Zinse, welche
zusammen ein und einen halben Bodenzins,
so wie sie ehemals bezahlt wurden, ausma-
chen, soll in zwei Terminen geschehen.

7. Bis auf den rzten Jänner igoo soll ein
jährlicher Zins, so wie er ehemals bezahlt
wurde, und bis auf deu roten Herbstmonat
der übrige ehemalige Zins abgetragen werden.

8. Denjenigen Schuldnern, welche in Gegen-
den wohnen, die besonders hart von den
Truppen mitgenommen wurden, kann auf
genügsame Beweise hin, von dem Vollzie-
hungs - Direktorium, je nach Bewandmiß
der Umstände, entweder nur bis auf den
iZteu Jänner ein halber Zins abgenommen,
oder eine längere Zeitfcist gestattet werden.

y. Da, wo ehemals Tragereyen existirten, soll
die Bezahlung für die gestimmte Tragerey
veil dem Träger geleistet werden.

ic>. Wenn von diesen Trägern in irgend einer
Gemeinde mit Tod oder sonst abgegangen
wären, so wird die Munizipalität dieser
Gemeinde dafür sorgen, und dafür verant-
wörtlich seyn, daß die betreffenden Einziustr
einen Trager, aus ihrer Mitte, unter den
Einzinsern auf der Stelle zu wählen, ge-
halten seyen; der dann von den Einzins-
ern eine seiner Mühe angemessene Entschä-
digung zu beziehen hat, welche von der
Munizipalität des Orts endlich bestimmt wer-
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dm soll, im Fall die Partheien sich nicht
über den Ertrag vereinigen können.

11. Diejenigen Schuldner, seyen es nun eins,
zelne ZinSpflichtige, oder aber Träger, welche
die im 6. K. festgesezre Frist ohne Bezahlung
verstreichen lassen, sollen sogleich nach den

Rechten der habenden Titel betrieben wer
den; jedoch wird den Trägern das nemliche
Recht gegen ihre betreffenden saumseligen
Mit-Einzinser gestattet.

12. Der Betrag dieser Erhebung soll in ein:
besondere Casse gelegt, und derselbe auf
eine völlig gleiche Bezahlung der Geistlichen
in der ganzen Republik, jedoch mit Rük-
ficht auf dasjenige, was ein Theil derselben
schon auf Rechnung empfangen hat, ver-
wendet werden.

iz. Auf gleiche Weise, wie der Staat, sind
auch die Partikularen berechtigt, diese bei-
den Zinsen zu ihren Handen einzusordeul.

14. Dies Gesez soll gedrukt, öffentlich bekannt
gemacht, und wo es nöthig ist, angeschla-
gen werden.

II.
Bern, den -yten Winterm.

In Erwägung der großen Schwierigkeiten,
welche der Vollziehung des Gesezes vom loten
Wintcrmonat I7YL, in Aufsicht der Loskaufung
der Vodenzinse in dem Wege liegen;

In Erwägung der Gerechtigkeit, die man so

vielen Partikularen, welche Besitzer von Boden-
zinsen sind, schuldig ist; und die durch längern
Aufschub allzusehr benachtheiligt würden;

In Erwägung der dringenden Bedürfnisse des
Staats, welche es unnachläßlich machen, so
bald immer möglich mit den Schuldnern des-
selben, in Rükficht der Loskaufung der Grund-
jinse ins Reine zu kommen, und in diesen
wichtigen Zweig der Staats-Oekonomie, Ord-
nung zu bringen;

Har der große Rath beschlossen:
1. Die Verwaltungskammern sind bei ihrer

Verantwortlichkeit gehalten, in Zeit von
vierzehen Tagen, von der Bekanntmachung
dieses Gesetzes an gerechnet, allen Partiku-
laren diejenigen Titel von Grund-und Bo-
denzinsen unemgeldlich zurükzustellc», welche
sie laut dem Gesetze vom i°ten Winrerm.
t?ys, von denselben erhalten haben.

2. Der 24. §. des Gesetzes vom 10. Winter-
monat I7Y8, über die Abschaffung der Fco-
dallasten, welcher dem Staat die Vcrpfljch-
tung aufbürdet, die Schuld von dem Schuld-
ner zu beziehen, und den Gläubiger zu dessen

Handen zu entschädigen, ist hiemil aufge-
hoben.

z. Alle Schuldner von Grund- und Beden-
Zinsen sind gehalten, in Zeitvon sechsRvna-
ten, von der Bekanntmachung dieses Esse«

tzes an gerechnet, ihre Gläubiger entweder
in baarem Geld, oder durch Schuldscheine,
wie es das Gesetz vom loten Wintermonat
bestimmt, zu entschädigen.

4. Diejenigen Grund - oder Bodenzinspsiich-
tigcn, welche in dieser Zeitfrist nicht ihre

Gläubiger, entweder durch baares Geld oder

solche Schuldscheine befriedigt hätten, seyen

diese Gläubiger nun der Staat oder Pertü
kularen, sind gehalten, diese Grund - och

Bodenzinse, so lange aufgleiche Weise, wie

vor der Revolution, zu entrichten, bis !><

dieselben auf diese durchs Gesez bestimwtt

Art, losgekauft haben.
S> Um diese Loskaufung, da, wo die Todm-

zins - Leistungen in Tragereyen einzlllM
waren, zu befördern, sind die Träger.»er«
pflichtet, für ihre Tragereyen die LoskiufunK

zu besorgen, und an den Gläubiger zu em^

richten, wofür sie dann von den Ei»M/
er» eine ihrer Mühe angemessene Entschabi-

gung zu beziehen haben, welche von der M»

nizipalität des Orrs endlich bestimmt werom

soll, im Fall die Partheyen sich nicht uv

den Betrag vereinigen könne».
6. Da, wo solche Tragereyen statt hatten, oe

ehemalige Trager aber seitdem mit a.00 00

sonst abgegangen ist, wird die Munizwau
der Gemeinde dafür sorgen, und^afuo °

antwortlich seyn, daß ein neuer Träger »

gesäumt von den Bodenzinspstichtigen oc

seiben Gemeinde aus ihrer Mitte unter 0^
höchsten Einzinsern ernannt und bei«

werde.

7. Um die im 22. §. durch das Gtlh
Wintermonat bestimmte Art der m«»
der Bodenzinse zu erleichtern, ist ich...,,,,
waltungskammcr jedes Kantons geh

innerhalb der Ieitfrist eines Mona -,
mittler« Schätzung des Lruchtpreijts
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ihrem Kant- v. 1775 bis l?»y öffentlich bekannt

m machen; welche Schätzung dann für die

Truudzinspflichtigcn gegen den Staat ,0-

wohl, als gegen die Partikularen, zur Grund,
läge des Loskaufpreises dienen soll.

8. Um auch noch diejenigen Grundzmspflichti,
gen zu erleichtern, welche das Kapital an

ihre Gläubiger nicht im Stand sind, in Geld

zu entrichten, so werden die gesezgebenden

Rathe die Art und Weis«, wie die Schuld,
titel abgefaßt seyn sollen, durch welche die

Loskaufung geschehen kann, durch ein fol,
gendcs Gesez bestimmen.

y. So bald ein Grundzinspflichtiger an seinen

Glaubiger das bestimmte Capital, entweder
in baarem Gelde, oder durch einen solchen
Schuldschein abbezahlthat, so soll von dem
Gläubiger der ehemalige Titel, in Gegen,
wart des Schuldners vernichtet werden;
im Fall, daß mehrere Grundzinspflichtige
in dem nämlichen Titel begriffen seyn wür,
den, so soll dieser Titel, (welchen Titel

überlegt hat, ob es möglich sey, daß die Ar,
beiten der Minister diesem ausübenden Rath
übertragen werden könnten, welches ich schwer,
lich glauben kann, obgleich die Arbeiten der

Minister und die des Direktoriums einerley
sind, nur ist der Unterschied darin, daß die

erster» vorarbeiten, und die leztern genehmigen,
und ausführen lassen.

Bürger Genhard und Cart haben zwar durch

ihre wohlausgedachten »ud ausgedehnten Reden
die Möglichkeit dargestellt, daß durch Aufstel-
lung von i8Gliedern für die ausübendeGewalt die

Ministerstellen mit denselben vereiniget werden

könnten; über was würden die Folgen davon
seyn? Ein föderativer Staat; Einräumung
mehrerer Gewalt, welches unausweichlich seyn
würde.

Einen solchen Staatsrath wünschte ich mir
vor und bei der Basler Revolution nebst den
nöthigen Kanzleyen. Allein, ohne die Sache
genug geprüft zu haben, hatte ich solche ein-
fache Gedanken, die mir aber bei unserm Zu-

gleichfalls der letzte Schuldner sich auf sammentritt und fernerm Geschäftsgang so wie
eine dieser Arten losgekauft hat,) vor
den Augen der sämmtlichen Schuldner
vernichtet werden. Er kann jedoch vor die
ser Zeit, der Mehrheit der Schuldner, wel,
che ihre Schuld daran abbezahlt haben,
herausgegeben werden, insofern sie den
Rest der abzuzahlenden Schuld selber über,
nehmen wollen, und dem Gläubiger diesen
Rest baar bezahlen, ober sonst genügsame
Sicherheit dafür leisten.

10. Die Verwaltungs,Kammern sind bei ihren
Pflichten aufgefordert und bei ihrer Verant,
wonlichkeit gehalten, dieses Gesez buchstäb,
lich und schleunig zu Handen des Staats
in Vollziehung zu bringen, und allem auf,
zubieten, um dieses wichtige Geschäft der
Loskaufung der Grundzinse ins Reine und
zu Ende zu bringen.

!i. Dieses Gesez soll gedrukt, öffentlich bekannt
gemacht, und an behörigen Orten ange,
schlagen werden.

Senat, 8. November.
(Fortsetzung.)

(Fortsetzung von Hochs Meinung.)
Aber wo bleibt unsere Oekonomie, die wir

bei dieser Staatsabänderung zum Grundsaz
«»genommen, wenn man nicht zum voraus

jezt unzwekmäßig und nachtheilig vorkommen.
Lassen wir, B. S., 5 Glieder der ausüben-

den Gewalt stehen, geben wir ihnen in Krank-
heit oder Abwesenheit aus den Räthen Sup,
pleanten zu, beschneiden wir ihnen ihre Gewalt,
soviel es die gesunde Vernunft zuläßt, und
machen wir auf unserer Sêite ausführbare voll-
ständige Gesetze, damit die Kantons-Autoritäten
enthoben werden, bei den Ministern um Erläu,
terungen über die Gesetze nachzuftLZen, wo-
durch oft zweideutige Auslegungen den Gesez,
zen gegeben werden.

(Der Beschluß folgt.)

V 0 es ch l a g.

Die Konstitution soll eine Garantie darbiete«
für die Güte der Wahlen der öffemljchen Be«
amten, d. i. für die mit den nöthigen Einfich-
ten verbundene Rechtschaffenheit derselben.

Diese Garantie soll eine der ersten Grundlas
gen jeder guten Verfassung seyn.

Unbeschränkte Volkswahlen, geschehen sie nun
unmittelbar, oder aber mittelbar durch Wahl-
Männer der Distrikte oder Kantone, gewähren
keine solche Garantie.

Fränkische und unser« Erfahrung beweisen
dieß.
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